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Abschied vom Absolutismus

Seit einiger Zeit vollzieht sich 
ein Wandel bei der Beurteilung 
der politischen Verhältnisse in der 
Frühen Neuzeit. Galten das 17. und 
das 18. Jahrhundert traditionell als 
Epoche des Absolutismus, so ist diese 
Selbstverständlichkeit mittlerweile 
erschüttert.1 Viele neuere Studien zur 
Geschichte der Kriminalität, des Mili-
tärs und des Alltags von Herrschaft 
und Verwaltung betonen, wie durch-
setzungsschwach die europäischen 
Monarchien waren. In manchen 
Darstellungen erscheint der einst als 
durchgreifend kontrollierend und 
disziplinierend imaginierte Fürsten-
staat nurmehr als ein Papiertiger: 
Zwar habe die politische Theorie der 
Zeit den Monarchen zum Souverän 
erklärt und die fürstliche Propaganda 
sei nicht müde geworden, Bilder und 
Texte zu produzieren, in denen die 
Alleinherrschaft gefeiert wurde.2 Im 
politischen Alltag hätten dieselben 
Majestäten jedoch ohnmächtig mitan-
sehen müssen, wie ihre Befehle nicht 
befolgt wurden. Sie hätten ständig 
Kompromisse schließen und stets auf 
die Interessen und Rechte der Privile-
gierten und selbst vieler Untertanen 

Rücksicht nehmen müssen.3 Dieser 
Abschied der Frühneuzeit-Historiker 
vom Absolutismus betrifft sowohl die 
Territorien des Heiligen Römischen 
Reichs deutscher Nation, als auch die 
großen europäischen Monarchien.4 
Erstaunt fragt man sich, wie es diesen 
schwachen Staaten eigentlich gelingen 
konnte, ständig Kriege gegeneinander 
zu führen und schließlich auch noch 
weite Teile der Welt unter ihre Bot-
mäßigkeit zu bringen.5

Noch vor zwanzig Jahren urteil-
ten die meisten Historiker ganz 
anders: Sie sahen die drei Jahrhun-
derte zwischen 1500 und 1800 als 
die Epoche, in der die europäischen 
Monarchien mit ihren wachsenden 
Armeen und Bürokratien unter 
Mithilfe der Konfessionskirchen 
ihre Untertanen durchgreifend dis-
ziplinierten. Die zentralen Begriffe 
lauteten Sozialdisziplinierung,6 
frühmoderne Staatsbildung 7 und 
Konfessionalisierung.8 Solcherart dis-
zipliniert, militarisiert und konfessio-
nell fanatisiert seien die europäischen 
Gesellschaften gewappnet gewesen, 
die Welt zu erobern und nach ihrem 
Bilde zu formen. Vor allem in der 
deutschen Geschichtsschreibung 
wurde diese doch eher abstoßende 

Vorstellung von den frühneuzeit-
lichen Herrschaftsverhältnissen auf 
dialektische Weise mit dem welthisto-
rischen Fortschritt verklammert: Die 
absolute Monarchie habe die Stan-
desunterschiede so weit eingeebnet, 
dass sich die Rechtsgleichheit aller 
Staatsbürger allmählich entwickeln 
konnte. Außerdem hätten die euro-
päischen Fürsten bestimmte Rechte 
der Untertanen respektiert, nament-
lich das Privateigentum anerkannt, ja 
unter ihren Schutz gestellt. So seien 
im Schoße der absoluten Monarchie 
rechtsstaatliche Institutionen zumin-
dest im Ansatz ausgebildet worden. 
Selbst den mörderischen Konfessi-
onskonflikten der Epoche konnte 
man noch positive Seiten abgewinnen: 
In dem Maße, wie die Zeitgenossen 
des 17. und 18. Jahrhunderts die 
Erfahrung machen mussten, dass die 
allein seligmachende Kirche für die 
gesamte Christenheit weder mit mis-
sionarischen, noch mit militärischen 
Mitteln zu erreichen war, hätten sich 
Toleranzideen entwickeln können. 
Auch der Disziplinierung der Unter-
tanen ließ sich ein entwicklungsge-
schichtlich begründeter positiver Sinn 
zuschreiben: Die angeblich wach-
sende Fähigkeit der Europäer, Trieb-
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verzicht zu leisten und ihr Verhalten 
zu steuern, wurde als Vorbedingung 
für das Entstehen von Zivilgesell-
schaften aufgefasst. Noch die dun-
kelsten Seiten der Frühen Neuzeit 
konnten so als zwar bedauerliche, 
letztlich aber notwendige Begleit-
erscheinungen auf dem Weg in die 
Moderne interpretiert werden.

Die Erforschung von politischen 
Kulturen in der Frühen Neuzeit

Was ist von diesen unterschied-
lichen Einschätzungen zu halten? 
Das ist keine rein akademische 
Frage, die außer einigen Fachleu-
ten niemanden interessieren muss, 
sondern ein historisches Problem 
von fundamentaler Bedeutung. 
Denn es geht jeden an, aus wel-
chen Verhältnissen die rechtliche 
Gleichheit und die politische Mit-
sprache aller Staatsbürger in Europa 
und in den von Europa geprägten 
Teilen der Welt historisch erwuchs, 
zumal wenn man hofft, dass die 
Menschen- und Bürgerrechte eines 
Tages weltweit geachtet werden 
mögen. Zunächst sei die einfache 
Tatsache erwähnt, dass der demo-
kratische Verfassungsstaat ohne den 
politischen Freiheitskampf vieler 
Menschen im 19. und 20. Jahrhun-
dert nicht entstanden wäre. In einer 
längeren historischen Perspektive 
stellt sich allerdings die Frage, wieso 
dies in der euro-atlantischen Welt 
geschah und nicht andernorts. Hat 
das vielleicht auch mit spezifischen 
Eigenschaften der europäischen 
Monarchien zu tun? 

Meines Erachtens ist Skepsis 
angebracht gegenüber der Idee, 
Rechtsstaat und Demokratie hätten 
einer autoritären Vorlaufphase 
bedurft, in der „das Volk“ Diszi-
plin und „die politischen Eliten“ 
das Einhalten von Spielregeln 
lernten. Ist die Vorstellung von 
einem Sozialisationsprozess, der 
mehrere Generationen umgreift, 
nicht absurd? Und führt nicht dieses 
historisch-genetische Denken zu der 
altbekannten eurozentrischen Über-
heblichkeit, zu der angesichts der 

politischen Abgründe des 20. Jahr-
hunderts und des Leids, das Europäer 
und US-Amerikaner über die Welt 
gebracht haben, wahrlich kein Anlass 
besteht? 

Angesichts der zahlreichen 
politischen und gesellschaftlichen 
Umbrüche in den vergangenen 250 
Jahren lässt sich kein genetischer 
Zusammenhang konstruieren, den 
man mit den entsprechenden biolo-
gischen Metaphern (Keim, Wachs-
tum, Blüte und Verfall) angemessen 
beschreiben könnte. Vielmehr 
müssen die historischen Fragen refor-
muliert und andere, angemessenere 
Konzepte entwickelt werden, um 
den umfassenden Wandel, der sich 
zweifelsohne in den Jahrhunderten 
seit 1500 zugetragen hat, zu erklären. 
Daran arbeiten die an der Universität 
Duisburg-Essen forschenden Früh-
neuzeithistoriker im Verbund mit 
zahlreichen Kolleginnen und Kolle-
gen inner- und außerhalb Deutsch-
lands. Um nicht den Aporien von 
entwicklungsgeschichtlichen Model-
len zu erliegen, die dazu führen, 
dass die Epochen vor 1800 als bloße 
Vorgeschichte der Moderne und die 
gesellschaftlichen Entwicklungen 
außerhalb Europas und Nordame-
rikas stets als „noch nicht modern“ 
erscheinen, hat es sich als produktiv 
erwiesen, die elementaren Formen 
politischen Handelns zu bestimmten 
Zeiten, an konkreten Orten zu 
rekonstruieren und auf ihre Funkti-
onsweisen und ihre Bedeutung inner-
halb des jeweiligen aktuellen Kon-
textes hin zu untersuchen. Politisches 
Handeln wird dabei sehr weit gefasst: 
Dazu gehören sowohl die klassischen 
Fragen danach, wie Entscheidungen, 
die für ein Kollektiv Geltung bean-
spruchen, getroffen und allgemein 
verbindlich gemacht werden, als auch 
alle anderen Handlungsweisen, denen 
von den Beteiligten politische Bedeu-
tung zugeschrieben wird. 

Diese elementaren Formen 
politischen Handelns bestehen im 
Wesentlichen aus Kommunikation. 
Wer politische Herrschaft ausüben 
will, muss mit denjenigen kommu-
nizieren, die davon betroffen sind. 

Das trifft selbst für gewaltsame 
Regime zu, die Schrecken verbrei-
ten, um Gehorsam zu erzwingen. 
Das gilt jedoch umso mehr für jene 
Inhaber politischer Macht, denen 
daran gelegen ist, dass ihre Herr-
schaft als rechtmäßig gilt, die sich 
der Zustimmung größerer Teile der 
Bevölkerung versichern wollen. Die 
Formen politischer Kommunikation 
sind deshalb ein sensibler Indikator 
für die Funktionsweise und den 
Charakter von Herrschaftssystemen 
überhaupt. Welche Personen sind 
darin auf welche Weise integriert? 
Wer drängt darauf einbezogen zu 
werden? Welche Bevölkerungs-
kreise sind ganz ausgeschlossen 
beziehungsweise in eine Zuschauer-
rolle verwiesen? Welche Strategien 
kommen bei diesen Inklusions- und 
Exklusionsprozessen zum Einsatz?

Die Analyse der Kommunika-
tion zwischen ungleichen Akteuren, 
die konflikthafte oder kooperative 
Formen nutzen und dabei immer 
wieder einmal feststellen müssen, 
dass ihre Strategien nicht ans Ziel 
führen, so dass sie ihr Verhalten 
ändern müssen, bietet darüber 
hinaus gute Möglichkeiten histo-
rischen Wandel zu erkennen. In 
dieser Perspektive resultiert Wandel 
aus einer Abfolge situativer Lern-
prozesse, die zwar in Pfadabhängig-
keit zueinander stehen, ohne dass 
daraus jedoch Gesetzmäßigkeiten 
für die politische oder die gesamtge-
sellschaftliche Entwicklung abgelei-
tet werden können.9 Solche Erfah-
rungen können auch vergessen oder 
verdrängt werden. In Phasen, in 
denen sich die Ereignisse überstür-
zen, sind sogar völlig überraschende 
Wendungen möglich, die von den 
Beteiligten entweder als historische 
Chance, eventuell aber auch als 
bestürzende Überforderung erlebt 
werden. 

Was sind das für Kommunika-
tionsformen? Allgemein bedienen 
sich politische Akteure zeitüblicher 
Symbole, Rituale, Medien und 
Verfahren. In der Politik- und der 
Geschichtswissenschaft hat sich 
für die Ensembles von Verhaltens-
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weisen in einem Herrschaftssystem 
der Begriff politische Kultur einge-
bürgert.10 Kennzeichnend für die 
politischen Kulturen Europas in der 
Frühen Neuzeit ist nun, dass die 
Fürsten keinesfalls in den Ruf der 
Willkür geraten, sondern als legitime 
Herrscher gelten wollten. Die Legi-
timitätsgründe fielen freilich höchst 
unterschiedlich aus: Man hob auf 
das Ehrfurcht gebietende hohe Alter 
der Dynastie ab, auf die Anstren-
gungen zum Schutz des christlichen 
Glaubens und der Kirche, auf die 
eigene militärische Grandeur, auf 
Rechtmäßigkeit, Billigkeit und Milde 
des Regiments, zuletzt im 18. Jahr-
hundert auch auf die ökonomische 
Prosperität des Landes. Welche Legi-
timitätsgründe auch immer geltend 
gemacht wurden, die monarchischen 
Regimes nutzten in der politischen 
Kommunikation einerseits Herr-
schaftsrituale unter Anwesenden, 
sie erfanden darüber hinaus mediale 
Repräsentationen ihrer Herrschaft 
für Abwesende und sie prägten 
Verfahren aus, die der Herrschafts-
ausübung Gestalt verliehen. Alle 
drei kommunikativen Praxisformen 
– politische Rituale unter Anwe-
senden, mediale Repräsentationen 
von Herrschaft und normgebundene 
Verfahren – wiesen ausgeprägte 
performative Seiten auf: Offenbar 
bedurfte – und bedarf auch heute 
noch – jede legitime politische Herr-
schaft der öffentlichen Darstellung.

Zeremonien und 
deren Medialisierung

Gut erforscht sind die verschie-
denen Formen symbolisch-ritueller 
Repräsentation von Monarchien: 
Krönungsrituale, höfisches Zeremo-
niell, Herrschereinzüge, Dank- und 
Festgottesdienste und vieles mehr.11 
Sieht man von den Legitimitäts-
gründen ab und betrachtet in erster 
Linie die zeremoniellen Formen, 
erkennt man Traditionslinien, die 
zur modernen politischen Massen-
kommunikation führen. Alle Sinne 
ansprechend, gestaltet von einer 
Heerschar von Fachleuten für das 

Theatralische, richteten sie sich 
zunächst an das jeweils anwesende 
Publikum, das zugleich zuschauen 
und an der Inszenierung mitwirken 
sollte. Die Untersuchung solcher 
Zeremonien ergibt Aufschlüsse über 
die grundlegenden Ordnungsprin-
zipien der Gesellschaft, die jewei-
lige Programmatik von Herrschaft 
und über die Annahmen auf Seiten 
der Obrigkeiten, worin die Erwar-
tungen des Publikums an ein gutes, 
Gott gefälliges Regiment bestehen 
mögen. Zeremonien galten in der 
Frühneuzeit als unverzichtbar, denn 
erst in ihren öffentlichen Auftritten, 
die ja zum Teil den Charakter von 
rituellen Rechtsakten trugen, nahm 
Fürstenherrschaft Gestalt an. Ja, man 
kann sagen, dass die Monarchie ohne 
feierliche Form gar nicht existierte. 
Das führte jedoch keineswegs dazu, 
dass Zeremonien aus Gründen der 
Tradition unverändert blieben. Die 
Konkurrenz unter den Höfen verlieh 
diesen Inszenierungen ein ausge-
sprochen dynamisches Moment. 

Darüber hinaus barg die Media-
lisierung des Zeremoniells ein großes 
Veränderungspotential. Seit der 
Erfindung des Buchdrucks und der 
ersten Bildreproduktionstechniken 
bestand die Möglichkeit, das feier-
liche Ereignis auch über den Kreis 
der Teilnehmer hinaus zu veröffentli-
chen.12 Monarchen bot sich dadurch 
die Chance der partiellen Distanz-
nahme bei gleichzeitiger Vermeidung 
des Unsichtbarwerdens. Selbst wenn 
der einzelne feierliche Akt misslang, 
der Fürst in der Interaktion face-to-
face versagte, die Hinfälligkeit des 
sterblichen Körpers des Monarchen 
überdeutlich wurde, konnten diese 
Mängel in der medialen Vermittlung 
zum Verschwinden gebracht werden. 
Das ging freilich auf Kosten der 
unmittelbaren Steuerbarkeit: Was 
taten Untertanen mit dem Bildnis 
des Monarchen oder mit der Dar-
stellung einer Krönungsfeierlichkeit 
in unbeobachteten Momenten? 
Allenthalben drohten Profanierung 
und Persiflage. Trotz solcher Irri-
tationen überwogen in den Augen 
der Fürsten und ihrer Berater die 

Vorteile medialer Vervielfältigung, 
zumal in den großen Monarchien, in 
denen die meisten Untertanen den 
Monarchen niemals „leibhaftig“ zu 
sehen bekamen. Schaut man auf das 
Zusammenspiel von zeremonieller 
Interaktion unter Anwesenden und 
deren medialen Multiplikation, dann 
werden die formalen Ähnlichkeiten 
deutlich zwischen den Zeremonien 
des Ancien Régime und den Insze-
nierungen moderner Staaten, vor 
allem in ihren autoritären Spielarten. 
Man sollte diese Parallelisierung 
jedoch nicht als Identität missver-
stehen, denn es bleibt von Belang, 
welche Sinngehalte zeremoniell 
transportiert werden. So blieb in 
vielen Zeremonien der Frühen Neu-
zeit das mittelalterliche Lehnswesen 
mit seinen Bedeutungen Schutz, 
Huld und Gnade gegen Hilfe, Rat 
und Dienstbarkeit präsent. Und 
diese Reziprozitätsvorstellungen 
waren zu guten Teilen verrechtlicht, 
das heißt auch nicht unbegrenzt 
verhandelbar. Verglichen mit der 
relativen Rechtssicherheit der alt-
europäischen Monarchien sind die 
Gnadenakte moderner Diktatoren 
deutlich unberechenbarer und lassen 
die Alternative brutalen Terrors nur 
allzu oft durchscheinen.

Verfahren

Die Untersuchung von Herr-
schaftszeremonien bildete in den 
letzten zwei Jahrzehnten einen 
wichtigen Schwerpunkt historischer 
Forschung. Die Frühneuzeithisto-
riker in Essen befassen sich nun 
mit einem vielleicht nicht ganz so 
pittoresken, aber ebenso wichtigen 
Feld: Erforscht werden diejenigen 
Verfahren, die dem Kontakt zwi-
schen Obrigkeit und Untertanen eine 
Form gaben, und die ebenfalls einen 
bedeutenden Beitrag zum Funkti-
onieren und zur Legitimierung des 
Fürstenregiments in Europa geleistet 
haben. Konkret handelt es sich um 
Bittschriften und Gnadengesuche 
von Untertanen (zeitgenössisch: Sup-
plikationen), um Inspektionsverfah-
ren (Visitationen und Rügegerichte) 
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(1) Hochzeitsbankett des Kronprinzen Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg mit Jakoba von Baden 
Quelle: Kupferstich in: Dietrich Graminaeus, Beschreibung derer fürstlicher Güligscher ... Hochzeit, so im jahr Ch. 1585 ... zu Dußeldorff gehalten worden, Köln 1587
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(1) Hochzeitsbankett des Kronprinzen Johann Wilhelm von Jülich-Kleve-Berg mit Jakoba von Baden 
Quelle: Kupferstich in: Dietrich Graminaeus, Beschreibung derer fürstlicher Güligscher ... Hochzeit, so im jahr Ch. 1585 ... zu Dußeldorff gehalten worden, Köln 1587
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sowie um Berichte und umfassende 
Enquêten, die von den fürstlichen 
Verwaltungen anlässlich zentraler 
Vorhaben durchgeführt wurden. 

Die normativen Grundlagen 
dieser Verfahren, das heißt die 
fürstlichen Dekrete, mit denen sie 
Gesetzeskraft erlangten, sind seit 
langem Gegenstand der Rechts- und 
Verwaltungsgeschichte. Üblicher-
weise werden die Verfahren in die 
Genealogie des modernen Staates 
eingeordnet, und diese Einschätzung 
ist insofern berechtigt, als sie – wie 
heutige Rechts- und Verwaltungs-
akte auch – an schriftliche Normen 
gebunden waren und protokolliert 
wurden. Aber sind sie wirklich ein-
deutig als Vorboten der Moderne 
anzusehen? Untersucht man sie als 
Praxisformen, die der Kommuni-
kation zwischen Obrigkeiten und 
Untertanen eine Gestalt gaben, dann 
erkennt man, dass sie eigenständige 
Formen darstellen, die heute in 
Europa überhaupt nicht mehr, auch 
nicht in „modernisierter“ Weise 
präsent sind. Sie gehören nicht in die 
Ahnengalerie des demokratischen 
Rechts- und Verfassungsstaates, eher 
in diejenige autoritärer Regime. Wie 
stellen sich die Verfahren im Einzel-
nen dar?

Supplikationen: Gnadenbitten, 
Beschwerden, Eingaben

Bei den Supplikationen handelte 
es sich um Bittschriften, die Unter-
tanen unmittelbar unter Umgehung 
des gerichtlichen oder behördlichen 
Instanzenzuges an den Fürsten 
richten konnten. Sie bildeten einen 
unverzichtbaren Bestandteil des 
Rechts- und Verwaltungssystems.13 

Es gehörte zu den zeitgenössischen 
Grundrechten eines Untertanen, in 
Strafsachen um Gnade zu bitten,14 
mittels einer schriftlichen Eingabe 
Beschwerde gegen lokale Amtsträger 
einzulegen, allgemein Anregungen 
für policeyliche Verbesserungen 
vorzubringen15 oder ein Privileg zu 
erbitten.16 In dringlichen Angelegen-
heiten versuchten Untertanen, ihre 
Bittschriften dem Fürsten persön-

lich zu überreichen. Hierzu boten 
Audienztage und der Kirchgang des 
Herrschers passende Gelegenheiten. 
Die Fürsten inszenierten diese Situa-
tionen als theatralische Auftritte, um 
ihr Ansehen als gnädige Herrschaft 
zu stärken, eine Strategie, die von 
den Untertanen ihrerseits genutzt 
wurde, weil sie zu Recht hoffen 
konnten, dass die öffentliche Situa-
tion dem eigenen Anliegen größeren 
Nachdruck verlieh. Da die Zahl der 
Supplikationen während der Frühen 
Neuzeit jedoch ins Ungeheuere 
anschwoll, ließ sich die Inszenierung 
von fußfälliger Bitte und gnädiger 
Gewährung nicht durchhalten. 
Beginnend im 16. Jahrhundert, ver-
boten fürstliche Mandate die persön-
liche Übergabe und verwiesen die 
Supplikanten auf den schriftlichen 
„Dienstweg“. Die ständige Wieder-
holung dieser Edikte legt freilich den 
Verdacht nahe, dass sich beide Seiten 
– Fürsten wie Untertanen – nicht 
konsequent daran hielten. Für die 
Fürsten bestand die Verführung zum 
Durchbrechen der eigenen Gebote 
im Imagegewinn. Für die Unterta-
nen bestand zwar die Gefahr, dass 
ein Versuch, den Fürsten persönlich 
zu erreichen, ins Leere lief oder 
sogar eine Bestrafung nach sich zog. 
Zugleich stellte der mögliche Erfolg 
weiterhin einen starken Anreiz dar, 
zumal Befürchtungen verbreitet 
waren, dass schriftliche Eingaben 
von der Umgebung des Fürsten 
unterschlagen oder manipuliert 
werden würden.

Überall in Europa fütterten die 
Supplikationen der Untertanen den 
Prozess aus allgemeiner Norm-
gebung und individueller Privile-
gierung und Gnadengewährung. 
Im 19. und 20. Jahrhundert haben 
Juristen und Historiker darin etwas 
Irreguläres, ja geradezu Anrüchiges 
entdecken wollen. Erst in jüngerer 
Vergangenheit ist die zeitgenössische 
Sicht wiederentdeckt worden, die 
in Privileg und Gnade systematisch 
anzuwendende Mittel sah, Normen 
in Anbetracht lokaler oder persön-
licher Umstände zu modifizieren 
und zu flexibilisieren. So lange 

Ungleichheit das strukturierende 
Prinzip der Ständegesellschaft bil-
dete, galt Ungleichbehandlung qua 
Privileg oder Gnadenakt auch nicht 
als Problem. Das Einreichen einer 
Supplikation stellte einen notwen-
digen Verfahrensschritt bei der 
Handhabung von Normen dar: Die 
Bittsteller ersuchten die Behörden 
um Erlass einer bestimmten Reso-
lution, sie baten um eine Erlaubnis, 
eine Bewilligung, eine Genehmigung. 
Der Zwang, mit einer Supplikation 
um die Erteilung einer Erlaubnis zu 
bitten, war die unmittelbare Folge 
der frühneuzeitlichen Gesetzge-
bungstechnik des Verbots oder 
Gebots mit Erlaubnisvorbehalt. Ver-
haltensanforderungen an die Unter-
tanen wurden zwar als allgemeine 
Vorschriften formuliert, gleichzeitig 
aber die Möglichkeit für einzelne 
Personen, Gruppen oder Korpora-
tionen geschaffen, unter bestimmten 
Umständen von der Befolgung der 
generellen Norm befreit zu werden. 
Entsprechend hatte ein Großteil der 
Supplikationen den Charakter von 
Dispensgesuchen.17 

Supplikationen eröffneten den 
Untertanen darüber hinaus einen 
legalen Weg, um sich beim Fürsten 
über das Handeln lokaler Amts-
träger zu beschweren, was die 
Zentralverwaltungen überhaupt 
erst in den Stand versetzte, ihre ent-
legeneren Provinzen ansatzweise 
zu kontrollieren. Zwar bewirkten 
solche Beschwerden in der Regel 
keineswegs die sofortige Bestrafung, 
Versetzung oder gar Entlassung des 
kritisierten Amtsträgers, gleichwohl 
munitionierten sie die Zentralen 
mit Argumenten, die gegebenenfalls 
gegen eine in Ungnade gefallene 
Amtsperson eingesetzt werden 
konnten. Entsprechend leisteten 
Supplikationen im Sinne einer Gene-
ralprävention einen wichtigen Bei-
trag zur Disziplinierung der lokalen 
Amtsträger.

Visitationen und Rügegerichte

Bei den Visitationen handelte es 
sich um aufwändige Inspektionsver-
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fahren, die von der mittelalterlichen 
römischen Kurie entwickelt worden 
waren, in der Frühen Neuzeit jedoch 
sowohl von kirchlichen18, als auch 
von weltlichen19 Obrigkeiten genutzt 
wurden. Weltliche Visitationen 
waren strafbewehrte Kontrollver-
fahren, die sich auf Amtsträger 
und Untertanen gleichermaßen 
erstreckten. Der Ablauf einer Visita-
tion stellt sich folgendermaßen dar: 
Eine vom Fürsten ernannte Kom-
mission, bestehend aus Amtsträgern 
der Zentralverwaltung oder anderen 
Würdenträgern, die sein besonderes 
Vertrauen genossen, bereisten eine 
Provinz und besuchten dort die 
einzelnen Mittelpunkte der lokalen 
Rechtsprechung und Verwaltung: 
Amtsstädte, Burgsitze und Domä-
nen. Die Kommissionen erschienen 
möglichst unangekündigt, um den 
betroffenen Amtsträgern vor Ort 
keine Gelegenheit zu lassen, bela-
stendes Material beiseite zu schaffen. 
Das Vorgehen folgte festen Regeln: 
Die Visitatoren bezogen Quartier im 
örtlichen Gasthof, denn es war ihnen 
verboten, in den Wohnungen der 
lokalen Amtsträger zu übernachten. 
Damit wollte man die Kumpanei 
zwischen den Kontrolleuren und 
den Kontrollierten vermeiden. Die 
erste offizielle Handlung der Visita-
toren bestand in einem Besuch der 
örtlichen Kanzleien. Dort verschaff-
ten sie sich einen ersten Überblick 
über die Aktenlage. Beim Verlassen 
wurden Siegel angebracht, denn die 
lokalen Amtsträger durften ihre 
Kanzleiräume für die Dauer der Visi-
tation nur in Gegenwart eines Kom-
missionsmitgliedes betreten. Auf 
diese Weise sollte Manipulationen 
vorgebeugt werden. Zugleich war 
das ein für alle Einwohner des Ortes 
lesbares Zeichen: Die Visitatoren 
demonstrierten damit ihre Unpartei-
lichkeit.

Anschließend wurden die fürst-
lichen Amtsträger vorgeladen und 
aufgrund ausführlicher „Fragstücke“ 
über eine weite Palette von Zusam-
menhängen vernommen. Dann lud 
man sämtliche kommunalen Amts-
träger vor, das heißt Bürgermeister 

und Räte, Stadtkämmerer und Dorf-
vorsteher. Die Visitatoren legten 
jeder Gruppe spezielle vorformu-
lierte Fragen vor und protokollierten 
die Antworten. Zu guter Letzt 
wurden die Untertanen in das Ver-
fahren einbezogen. Nach öffentlicher 
Ankündigung und Glockenschlag 
hatten sich alle Haushaltsvorstände 
an den üblichen Versammlungsorten 
einzufinden. Auch ihnen las man 
eigens formulierte „Fragstücke“ vor 
und protokollierte die Antworten. 
Außerdem bestand während der 
Visitation für jedermann Gelegen-
heit, vor der Kommission zu erschei-
nen, Beschwerden mündlich vorzu-
bringen oder schriftliche Eingaben 
vorzulegen. Zu den Beschwerden 
wurde die jeweilige Gegenseite ver-
nommen. All diese Vorgänge zeich-
nete man in Spezial-Protokollen auf 
und fasste sie nach Abschluss der 
Visitation zu einem General-Proto-
koll zusammen. Dieser Abschluss-
bericht wurde dem Fürsten zur 
endgültigen Entscheidung vorgelegt. 
Er enthielt die erwiesenen Mängel 
in Rechtsprechung und Verwaltung 
sowie Vorschläge für Verbesserungen 
und für Sanktionen gegen Amtsträ-
ger, denen Fehlverhalten nachgewie-
sen worden war. Jährliche Wieder-
holung galt als ideal, faktisch blieb 
man hinter diesem Anspruch jedoch 
weit zurück. Lediglich die Schwund-
form einer regelmäßigen Prüfung 
der Rechnungen von Kommunen, 
Steuereinnehmern und Korporati-
onen gehörte zum üblichen Standard 
wohlverwalteter Fürstenstaaten.20 

Anlässlich einer Visitation 
herrschte allgemeine Denunziati-
onspflicht. Inwieweit die Befragten 
sich darauf einließen, hing jedoch 
von den jeweiligen Umständen ab: 
Häufig überwogen lokale Solida-
ritäten und verhinderten, dass dem 
Vertreter der Fürstenobrigkeit Ein-
blicke in die örtlichen Verhältnisse 
gewährt wurden. Freilich konnte ein 
versierter Visitator die bestehenden 
Konflikte zwischen Amtsträgern und 
anderen Personen, zwischen einzel-
nen Untertanen oder zwischen ver-
schiedenen lokalen Gruppen syste-

matisch dazu nutzen, um Informa-
tionen zu gewinnen, unerwünschte 
Verhaltensweisen zu bestrafen und 
sich als Schlichter ins Spiel zu brin-
gen. Dazu bedurfte es jedoch eines 
ausgeprägten politischen Willens, 
den die meisten politischen Zentra-
len nur in Phasen konfessionellen, 
militärischen, fiskalischen oder 
wohlfahrtspoliceylichen Reformei-
fers aufbrachten. Viele Staatsmänner 
fürchteten nämlich die Kehrseite 
einer solchen Befragung: die Solida-
risierung der Kontrollierten.

In manchen Territorien des Alten 
Reichs wurden Visitationen nicht 
nur punktuell durchgeführt, sondern 
bildeten in Gestalt der so genannten 
Rügegerichte ein verstetigtes Inspek-
tionsverfahren. Rügegerichte (auch 
Frevelgericht, Vogtgericht, Landrü-
gegericht, Gogericht etc. genannt) 
standen in der Tradition dinggenos-
senschaftlicher Verfahren, wie man 
sie aus den spätmittelalterlichen Wei-
stümern kennt. Anlässlich der Ver-
sammlung aller männlichen Haus-
haltsvorstände einer Gemeinde unter 
Leitung eines landesherrlichen Kom-
missars wurden die wichtigsten Vor-
schriften verlesen, Huldigungseide 
abgenommen, vakante Ämter besetzt 
und schließlich Anzeigen von Über-
tretungen der Ordnungsnormen 
aufgenommen und sogleich geahn-
det. Traditionell erfüllten die Rüge-
gerichte Aufgaben im Bereich lokaler 
Konfliktregulierung und dienten 
vor allem der Bewahrung konfessio-
neller Rechtgläubigkeit und sittlich-
ökonomischer Ordnung. Im Verlauf 
des 18. Jahrhunderts wurden die 
Rügegerichte in manchen Territorien 
umgestaltet zu Gemeindevisitationen 
im Dienst einer reformorientierten 
Wohlfahrtspolitik.21

Berichte und Enquêten

Den meisten Entscheidungen 
eines Fürsten ging eine Kaskade 
von Aufforderungen voraus, zu 
dem fraglichen Sachverhalt erschöp-
fend Stellung zu nehmen, so dass 
zunächst die Zentralbehörden, dann 
die regionalen Zwischeninstanzen, 
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anschließend die lokalen Amtsträger 
des Fürsten ihre „unmaßgeblichen 
Gutachten“ einbrachten. Hierbei 
ließ man es häufig nicht bewenden, 
sondern zog die städtischen Magi-
strate und die Vorsteher der Landge-
meinden, eventuell auch betroffene 
Korporationen und Gemeindede-
putierte heran, deren Informationen 
zu weiteren Nachfragen der vorge-
setzten Behörden Anlass gaben. Von 
der Visitation unterschied sich das 
Berichtsverfahren durch das Fehlen 
einer strafbewehrten Denunzia-
tionspflicht. Beim Berichtswesen 
überwog der Zweck, Informationen 
zu beschaffen, während die Visita-
tion darüber hinaus eine offensicht-
lich disziplinierende Seite aufwies.

Obwohl die Berichtsverfahren 
extrem zeitraubend und anfällig für 
Verzögerungstaktiken und Störma-
növer waren, wurden sie unverdros-
sen beibehalten. Offenbar neigte 
man in vielen fürstlichen Verwal-
tungen zu der Ansicht, dass diese 
aufwändigen Verfahren sowohl zur 
Beschaffung von Informationen, 
als auch zur Implementierung von 
Anordnungen erforderlich waren. 
Es lohnt die genauere Analyse, 
inwieweit nicht nur die fürstliche 
Amtsträgerschaft, sondern auch 
Stände, Kommunen, Korporationen 
und einzelne Haushaltsvorstände 
in das Berichtswesen integriert 
wurden, weil man dadurch Hin-
weise erhält für die Bereitschaft 
von Obrigkeiten und privilegierten 
Teilen der Untertanenschaft, zu 
bestimmten Sachverhalten zu koo-
perieren. So hat die Forschung zur 
Implementation von Maßnahmen 
der guten Policey in den Reichs-
territorien herauspräpariert, dass 
Gesetzgebungverfahren häufig flan-
kiert wurden von Befragungen von 
im weitesten Sinne Betroffenen, die 
ihre Sicht der Dinge in diese Pro-
zesse einbrachten.22 Selbst wenn die 
von Untertanen artikulierten Hal-
tungen und Interessen keine weitere 
Berücksichtigung fanden, hatte der 
Fürst durch die Abforderung eines 
„unmaßgeblichen Gutachtens“ 
erkennen lassen, dass er ihre Mei-

nung wertschätzte. Darüber hinaus 
wurde auf diese Weise allgemein 
bekannt, welchen Sachverhalten 
die Obrigkeit aktuell besondere 
Aufmerksamkeit schenkte. Diese 
Kenntnis ließ sich von den invol-
vierten Personen nutzen, um künftig 
auch völlig andere Sachverhalte so 
zu formulieren, dass sie mit der 
erkennbar gewordenen Agenda – in 
der Tat, oder auch nur scheinbar 
– harmonierten. 

Über Berichte zu einzelnen 
Sachverhalten hinaus wurden zu den 
zentralen zeitgenössischen Proble-
men (wie dem Konfessionsstand der 
Untertanen, der Steuerveranlagung, 
der Erstellung von Katastern, der 
Aushebung von Rekruten, dem 
Ausbau der Infrastruktur, der Wirt-
schaftsförderung) von eigens dazu 
ernannten Kommissionen umfang-
reiche Enquêten vorgenommen.23 
In diesem Zusammenhang kam oft 
die ganze Bandbreite der Verfahren 
(Supplikationen, Visitationen und 
Berichte) zur Anwendung. 

Charakteristische Merkmale von 
frühneuzeitlichen Verfahren

Alle aufgeführten Verfahren 
dienten demnach dazu, administra-
tive Wissensbestände aufzubauen. 
Betont sei, dass man dabei nicht 
ohne Mitwirkung der Administrier-
ten auskam: Sowohl in die Erhe-
bung von Informationen, als auch in 
die Verifizierung beziehungsweise 
Falsifizierung von Tatbeständen 
waren zumindest Teile der Unterta-
nenschaft verwickelt und versuchten 
stets ihre Sicht der Dinge in den 
Selektionsprozess von adäquatem 
und inadäquatem Wissen einzubrin-
gen. Selbst wenn bereits umfang-
reiche schriftliche Wissensbestände 
vorlagen, war deren Aktualisierung 
von Zeit zu Zeit erforderlich, wozu 
die Bereitwilligkeit der Unterta-
nen Auskunft zu geben abermals 
vonnöten war. Zwar dienten nicht 
nur die politischen Zeremonien, 
sondern auch diese Verfahren dazu, 
die herausgehobene Stellung und 
die bedeutenden Aufgaben eines 

Fürsten jedermann vor Augen zu 
führen. Und doch beruhten diese 
Formen der Kommunikation zwi-
schen Obrigkeiten und Untertanen 
nicht einfach auf herrschaftlichen 
Setzungen, denn sie konnten nicht 
funktionieren ohne „mitspielendes 
Gegenüber“.

So mündete die Kommunikation 
zwischen Obrigkeiten und Unterta-
nen regelmäßig in eine Anordnung, 
ein Urteil, ein Gesetz, die der Form 
nach als Ausdruck des freien Willens 
des Souveräns auftraten. Solchen 
Anordnungen gingen jedoch übli-
cherweise mündliche Beratungen 
oder Schriftwechsel voraus, in denen 
Betroffene – meist die Privilegier-
ten unter ihnen – ihre Sicht in den 
Entscheidungsprozess eingebracht 
hatten. Ob einem herrschaftlichen 
Befehl dann der erwartete Gehor-
sam folgte, ist nur im Einzelfall zu 
klären, denn die Umsetzung konnte 
verweigert, umgangen oder umin-
terpretiert werden. Häufig liefen die 
Anordnungen der Fürsten ins Leere, 
bisweilen stießen sie auf hartnä-
ckigen Widerstand von Untertanen 
und wenn diese Folge leisteten, 
dann lohnt sich ein Blick auf die 
Umstände unter denen das geschah: 
Vielfach nämlich hatten die Adres-
saten eines obrigkeitlichen Befehls 
auf dessen Inhalt Einfluss genom-
men, bis hin zu dem Befund, dass 
die reibungslos funktionierenden 
fürstlichen Vorhaben nicht selten 
von Betroffenen formuliert worden 
waren.24 

Staatsbildung  
durch Herrschaftsvermittlung

Für solche Kommunikations-
prozesse unter Ungleichen wird in 
der aktuellen historischen Forschung 
vielfach der Begriff Aushandeln von 
Herrschaft benutzt.25 Dabei handelt 
es sich um einen rein deskriptiven 
Begriff, der lediglich den universell 
gültigen Umstand benennt, dass jeder 
Herr der Kooperation von Unterge-
benen bedarf. Das hat schon Hegel 
auf seinen dialektischen Begriff von 
Herr und Knecht gebracht. Die 
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(2) Festbankett im Anschluss an die Huldigung der Steyerischen Stände für Kaiser Karl VI. 
Quelle: Ausschnitt aus einem Kupferstich, in: Erb-Huldigung, Welche Dem Allerdurchleuchtigist-Großmächtigisten Und Unüberwindlichsten Römischen Kayser, Carolo 
Dem Sechsten, Zu Hispanien, Hungarn, und Boheim König, etc. etc. Als Hertzogen in Steyer, Von denen gesamten Steyrischen Land-Ständen Den sechsten Julii 1728. In 
allerunterthänigster Submission abgeleget, und auf Hochderenselben Verordnung zusammen getragen worden durch dero landschaftlichen Syndicum und Ober-Secretarium 
Georg Jacob Eden von Deyerlsperg, Graz: Widmannstetter Erben 1728
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Essener Frühneuzeithistoriker haben 
diese Grunderkenntnis aufgegriffen 
und weiter entwickelt zu einem Kon-
zept, das wir Herrschaftsvermittlung 
nennen: Darin werden die frühneu-
zeitlichen Amtsträger als Vermittler 
und die epochenspezifischen Verfahren 
der Vermittlung systematisch in die 
Analyse einbezogen.26 Im Rahmen von 
Herrschaftsvermittlung trugen sich 
permanent „ermächtigende Interakti-
onen“ (empowering interactions27) zu: 
Wenn sich einzelne Untertanen oder 
ganze Gruppen „hilfesuchend“ an den 
Fürsten wandten, schrieben sie ihm 
Macht zu, die er ohne dieses Ersuchen 
nicht gehabt hätte. Sie versorgten den 
Fürsten selektiv mit Informationen, 
zugleich fragten sie autoritative Res-
sourcen ab, von denen sie hofften, 
dass sie ihren Forderungen gegenüber 
Dritten Geltung verschaffen würden. 
Herrschaftsvermittlung führt somit 
einen entscheidenden Schritt weiter 
als Aushandeln von Herrschaft, denn 
Untersuchungen auf der Grundlage 
dieses Konzepts lassen erkennen, wie 
dadurch die Prozesse zunehmender 
Machtkonzentration in Gang gesetzt 
und voran getrieben wurden. In dieser 
Perspektive wird Staatsbildung syste-
matisch als ein Prozess der Interakti-
onsverdichtung aufgefasst. 

Dies bedeutet jedoch zugleich, 
dass Herrschaftsvermittlung nicht 
einseitig die Macht der Fürsten stär-
kte, sondern dem „gemeinen Mann“ 
Möglichkeiten zur Wahrnehmung 
seiner Interessen eröffnete. Dafür war 
freilich ein Preis zu entrichten: Sollte 
ein Gesuch Beachtung finden, mus-
sten sich auch „einfache“ Bewohner 
von Dörfern und Städten formaler 
Verfahren bedienen und „erlaubte“ 
Sprachen nutzen. Untertanen passten 
sich dadurch Logiken an, die außer-
halb ihres unmittelbaren lebenswelt-
lichen Zusammenhangs standen. Sie 
lernten, ihre Eingaben und Klagen 
auf bestimmte Weise zu adressieren 
und zu strukturieren sowie erfolgver-
sprechende Argumentationsfiguren 
zu nutzen. Dies waren stilprägende 
Bestandteile der politischen Kultur 
des obrigkeitlichen Fürstenregi-
ments.28

Fürsten unternahmen also meist 
keinen Versuch, den Alltag vor Ort 
mit eigenem Personal vollständig 
zu kontrollieren. Üblich war statt-
dessen eine Form von Herrschaft, 
die die wenigen professionellen 
Amtsträger des Monarchen mit den 
aristokratischen Großgrundbesitzern 
und deren Personal sowie mit der 
Heerschar der kommunalen Hono-
ratioren in Stadt und Land zu einer 
hierarchisch geordneten Kooperation 
zusammenfügte: Das war extrem 
preiswert und wurde als hinreichend 
effizient betrachtet. Den kommu-
nalen Autoritäten – den städtischen 
Magistraten und den Dorfvorstehern 
– kam demnach strategische Bedeu-
tung zu. Für die wachsende Einbe-
ziehung von lokalen Honoratioren 
in das Fürstenregiment hat sich in 
Deutschland der Begriff beauftragte 
Selbstverwaltung,30 in Großbritannien 
die Bezeichnung self-government 
at the prince’s command eingebür-
gert.31 Das Personal ergänzte sich 
durch Kooptationsverfahren: Meist 
bestimmten die bereits amtierenden 
Mitglieder von Adelskorporationen, 
regionalen Steuerverwaltungen oder 
städtischen Magistraten selbst, wer 
neu hinzukommen sollte, mussten 
dafür allerdings eine fürstliche Bestä-
tigung einholen. Die aus solcher 
Rekrutierung resultierende enge 
Verflechtung von sozialer Hierarchie 
und Ämterhierarchie begrenzte die 
Verfügbarkeit der Honoratioren-
verwaltungen für die Zentralen in 
systematischer Weise. Sollten sich die 
Magistrate die Anliegen des Fürsten 
zu Eigen machen, setzte das eine 
gewisse Übereinstimmung der Inte-
ressen voraus. Das konnte materielle 
Vorteile, Einfluss, Ehre und Moral 
betreffen. Zwar sparten die Fürsten 
die beträchtlichen Mittel ein, die eine 
tief gestaffelte, bis in die entferntesten 
Orte reichende Behördenhierarchie 
erfordert hätte. Dafür war der Preis 
zu entrichten, dass die Honoratioren 
die Autorität und die Machtmittel des 
Fürsten zur Durchsetzung der eigenen 
Interessen nutzten.32

Trotz dieser Behördenappa-
rate, die auf regionaler Ebene meist 

Staatsbildung 
durch Triangulierung

Supplikationen, Visitationen und 
Berichte wurden von den Fürstenob-
rigkeiten in Europa jedoch nicht nur 
dazu genutzt, Informationen zu gewin-
nen und gesetzliche Maßnahmen zu 
implementieren, sondern dienten auch 
dazu, die Amtsträgerschaft zu kontrol-
lieren und zu überprüfen, inwieweit 
ihren Anordnungen vor Ort Folge 
geleistet worden war. Damit sollte 
eines der Kardinalprobleme vormo-
derner Herrschaft gelöst werden: Die 
Überbrückung der Distanz zwischen 
dem Zentrum und den weiter ent-
fernten Teilen eines Fürstentums. Die 
normativ geforderte und von vielen 
Untertanen auch gewünschte Präsenz 
des als weise und gerecht imaginierten 
Herrschers ließ sich faktisch ja nur 
im Ausnahmefall realisieren. Dieses 
Problem musste umso gravierender 
wirken, je größer und vielgestaltiger 
die Territorien eines Monarchen 
waren und je zahlreicher die Mate-
rien wurden, die der intervenierenden 
Hand des Fürsten bedurften. Folgt 
man der traditionellen Bürokratie-
geschichtsschreibung, so bildete der 
Aufbau und Ausbau eigener admi-
nistrativer Stäbe den Königsweg zur 
Lösung des Problems.29 Allerdings 
kann man denselben Darstellungen 
entnehmen, dass nahezu alle europä-
ischen Monarchen – genötigt durch 
ihre finanziell angespannte Lage – von 
diesem an sich sinnvollen Weg abirrten. 
Allenthalben beschränkte sich der 
Ausbau der Verwaltung auf die Zen-
tralen, auf regionaler Ebene stellte sich 
die Administration in den meisten 
Monarchien recht bescheiden dar, und 
vor Ort, in den Städten und Landge-
meinden fand sich häufig buchstäb-
lich niemand, der aufgrund seiner 
Amtsposition in unmittelbare Wei-
sungszusammenhänge zur fürstlichen 
Verwaltung eingebunden war. Um die 
zeitgenössische Staats-Metaphorik 
aufzugreifen: Der politische Körper 
verfügte zwar über einen mächtigen 
Kopf und einen wachsenden Rumpf, 
war allerdings mit schwächlichen 
Gliedmaßen ausgestattet.
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erstaunlich klein, auf lokaler Ebene 
überwiegend schlichtweg inexistent 
waren, sind in vielen Ländern Europas 
Prozesse der Herrschaftsverdichtung 
zu beobachten. Da die Fürsten sich 
vor Ort weitgehend auf eine Amtsträ-
gerschaft aus Honoratioren stützten, 
deren Loyalität fraglich blieb, beruhte 
diese Herrschaftsverdichtung vor 
allem auf den vorgestellten Verfah-
ren, auf Supplikation, Visitation und 
Bericht. Denn diese Verfahren bildeten 
nicht nur Techniken der Informati-
onsbeschaffung, sondern auch the-
atralische Formen disziplinierender 
Kontrolle. Sie stellten kommunikative 
Dreiecksverhältnisse her, zwischen der 
zentralen Fürstenobrigkeit einerseits, 
den regionalen bzw. lokalen Hono-
ratiorenverwaltungen andererseits, 
schließlich drittens den einzelnen 
Untertanen oder den Gemeindever-
sammlungen. Mittels Supplikation, 
Visitation und Bericht wurden Wege 
eröffnet, auf denen Untertanen unmit-
telbar an den Fürsten herantreten 
und dadurch die lokalen Instanzen 
umgehen konnten. Bereits die bloße 
Existenz dieser Kommunikationskan-
äle musste disziplinierenden Einfluss 
auf das Verhalten der lokalen Herr-
schaftsträger haben. Ein gemeinsamer 
Nenner der vorgestellten Verfahren 
besteht in ihrer Fähigkeit zur Trian-
gulierung, zur Herstellung von Drei-
eckskommunikation. Solche Triangu-
lierung fügte partizipative Elemente 
in das fürstliche Herrschaftssystem 
ein und förderte dessen Akzeptanz: 
Der Monarch konnte als unabhängiger 
Schiedsrichter angerufen werden, der 
aufgrund seiner herausragenden Stel-
lung lokalen Konflikten enthoben war.

In solchen triangulierenden Ver-
fahren wurde Akzeptanz kommuni-
kativ „hergestellt“: Sie versprachen, 
dass der einzelne Untertan oder ihre 
Gemeindevertreter Einfluss nehmen 
konnten, indem ihnen Gehör gewährt 
wurde, ihre Vorschläge und Beschwer-
den im Rahmen eingehender Unter-
suchung ernst genommen wurden, 
und am Ende eine unparteiische, am 
„gemeinen Besten“ orientierte Ent-
scheidung des Fürsten erfolgte. Mir 
scheint die Beobachtung zuzutreffen, 

dass vor allem solchen Fürstenob-
rigkeiten Legitimität zuwuchs, die 
im Ruf standen, ein „offenes Ohr“ 
für den „gemeinen Mann“ zu haben. 
Dieser gute Ruf entstand vor allem 
dann, wenn mehrere alternative 
Kommunikationswege unterhalten 
wurden, auf denen das reguläre Herr-
schaftspersonal umgangen und kon-
trolliert werden konnte. 

Den Supplikationen, Visitationen 
und Berichten kommt somit eine 
zentrale Funktion für die frühneu-
zeitlichen Staatsbildungsprozesse 
zu. Ihre Untersuchung verspricht 
neue Einsichten zum spezifischen 
Verlauf dieser Prozesse in den einzel-
nen europäischen Monarchien und 
zur Beteiligung von verschiedenen 
Akteuren: Die Analyse dieser Quellen 
ermöglicht vergleichbare empirische 
Befunde zur politischen Integration, 
gegebenenfalls auch zur Exklusion 
von Angehörigen der Stände, von 
kommunalen Amtsträgern, Korpora-
tionen und „gewöhnlichen“ Unter-
tanen. Gehör huldvoll zu gewähren, 
verschaffte einem Monarchen Legiti-
mität. Das setzte allerdings Erreich-
barkeit, Zugänglichkeit, Bezahlbar-
keit und relative Verlässlichkeit der 
zentralen Behörden voraus. In dieser 
Hinsicht tun sich in Europa beacht-
liche Unterschiede auf. Vor allem die 
großen Monarchien taten sich schwer 
damit, Institutionen aufzubauen, die 
von den Bewohnern in Stadt und 
Land als vertrauenswürdiges Angebot 
angesehen wurden, das im Konfliktfall 
half, den Machthabern vor Ort etwas 
Ernsthaftes entgegenzusetzen. 

Vom Nutzen des Vergleichs der 
politischen Kulturen in der Frühen 
Neuzeit und in der Moderne

Dass Untertanen in nachgeord-
neter Stellung am Regiment parti-
zipierten, dafür finden sich jedoch 
überall im frühneuzeitlichen Europa 
Belege. Herrschaft beruhte auf 
punktueller Kooperation von Obrig-
keiten mit einzelnen Personen oder 
bestimmten Segmenten der Unter-
tanenschaft, in jedem Falle auf der 
regelmäßigen Zusammenarbeit mit 

ehrenamtlich tätigen Gemeindevor-
stehern. Die dadurch entstehenden 
Beziehungen können sicherlich nicht 
in Begriffen wie ‚Hörigkeit’ oder 
‚Subordination’ angemessen erfasst 
werden, dazu boten sie allzu viele 
Partizipationschancen. So lassen sich 
die verschiedenen Ausprägungen der 
europäischen Monarchie bei Ähn-
lichkeiten im herrschaftstechnischen 
Detail nicht mit modernen autori-
tären Regimes vergleichen. Freilich 
besteht auch kein Grund zur Idea-
lisierung des Ancien Régime: Selbst 
diejenigen Untertanen, die in stetige 
Kommunikations- und Kooperati-
onsprozesse integriert waren, konn-
ten sich meist nicht auf fest verbriefte 
Rechte der Teilhabe stützen, sondern 
lediglich auf die pragmatischen Chan-
cen zur Teilhabe, die sich aus der 
Herrschaftspraxis im Alltag ergaben.

Gerade diese partizipativen 
Elemente des alten Regiments ver-
weisen nicht auf die Moderne, da sie 
eingebettet waren in nicht-egalitäre 
Vorstellungen über die von Gott 
gegebene gesellschaftliche Ordnung, 
deren Erhaltung das gute Regiment 
des Fürsten zu dienen versprach. 
So führt kein Weg vom frühneu-
zeitlichen Supplikenwesen zum 
modernen Gesetzgebungsverfahren, 
sondern lediglich zu den Petitions-
ausschüssen der Parlamente, die im 
demokratischen Institutionengefüge 
eine denkbar schwache Stellung 
einnehmen. Ähnliches gilt für die 
Inspektionsverfahren der Frühen 
Neuzeit: Zwar greifen die Praktiken 
heutiger Rechnungshöfe, die inner-
behördlichen Revisionsverfahren 
und die derzeit besonders beliebte 
Form des „Audits“ durch außerbe-
hördliche Agenturen auf Kommu-
nikationspraktiken der Visitation 
zurück. Aber die Öffentlichkeit ist 
an solchen Verfahren wenn über-
haupt, dann nur am Rande beteiligt. 
Nur, wenn der Bürger Zeuge eines 
Kapitalverbrechens wird, herrscht 
Anzeigepflicht, nicht jedoch bei 
Ordnungswidrigkeiten oder Verstö-
ßen gegen die guten Sitten. Es gibt 
keine feierlichen öffentlichen Rüge-
gerichtstage mehr, die einst mit dem 
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kollektiven Eid aller Haushalts-
vorstände endeten, mit dem sie das 
aktive Einstehen für die geltende 
Ordnung beschworen. Die für 
Inspektionsverfahren erforderliche 
Triangulierung zwischen exekutiver 
Spitze, ausführenden Organen und 
kontrollierenden Instanzen kommt 
heute ohne die Bürger aus.

Studien zur Kommunikation 
zwischen Obrigkeiten und Unter-
tanen in der Frühneuzeit fördern 
demnach Verhaltensweisen zu 
Tage, die zum Gutteil keine Ver-
bindungen mit der politischen 
Kultur des 19. und 20. Jahrhun-
derts aufweisen. Die Analyse der 
Kommunikationsformen zwi-
schen monarchischer Spitze und 
Untertanen liefert gute Argumente 
dafür, dass die frühneuzeitliche 
Verdichtung von Herrschaft auf 
Verfahren beruhte, die großenteils 
mit dem Ancien Régime unter-
gegangen sind und insofern auch 
nicht als Teil einer Vorgeschichte 
der Moderne zu vereinnahmen sind. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass 
unsere Beschäftigung mit frühneu-
zeitlicher Herrschaftspraxis ledig-
lich ein antiquarisches Interesse 
bedient. Es ermöglicht sehr wohl 
historisches Lernen, in dem Sinne, 
dass es unsere Fähigkeit schärft, 
unterschiedliche Herrschaftsprak-
tiken und Partizipationsformen 
zu erkennen und auf ihre jeweilige 
Geltung und Reichweite hin zu 
prüfen. Angesichts der Tatsache, 
dass parlamentarische Demokra-
tien – weltgeschichtlich sowieso 
und aktuell noch immer – eher die 
Ausnahme als die Regel bilden, ist 
es von hoher politischer Bedeutung, 
die bedeutenden Unterschiede zwi-
schen den verschiedenen nicht-de-
mokratischen Regime zu erkennen, 
insbesondere ihr partizipatorisches 
Potential und das Maß der jeweils 
darin realisierten Rechtssicherheit 
abschätzen zu können. 

Die Analyse von Kommunika-
tionsformen zwischen Obrigkeiten 
und Untertanen in der europäischen 
Frühneuzeit ist sicherlich geeignet, 
unser Urteilsvermögen in sol-

chen Fragen zu schärfen. Zu deren 
wesentlichen Merkmalen zählte die 
institutionalisierte Dreieckskom-
munikation, die Triangulierung. 
Man könnte nun vermuten, dass es 
sich dabei um ein abendländisches 
Spezifikum handelte, möglichweise 
vorgeformt in der Beziehung zwi-
schen dem gläubigen Christen, den 
geistlichen und weltlichen Auto-
ritäten und Gott. Eidesleistung, 
Beichte und Visitation bedienen 
sich ja in vergleichbarer Weise sol-
cher Dreiecksbeziehungen. Es sind 
allerdings Zweifel angebracht, ob 
es sich dabei um ein singulär euro-
päisches Phänomen handelt und ob 
nicht in anderen Kulturen ganz ähn-
liche Verfahren entwickelt wurden. 
Um diese Fragen beantworten zu 
können, sind Vergleiche mit den 
Formen der Herrschaftsvermitt-
lung in anderen Einherrschaften der 
Epoche erhellend, also der Blick 
nach China, Japan, Russland, Per-
sien, Indien und ins Osmanische 
Reich. Aufgrund des Stands der 
historischen Diskussion ist ein sol-
cher Vergleich im Weltmaßstab der-
zeit erst in Ansätzen möglich. Auf 
diesem Feld wird am Historischen 
Institut in Essen künftig weiterge-
arbeitet: Die Rekonstruktion von 
Kommunikationsformen zwischen 
Herrschaftsträgern und „einfachen 
Leuten“ soll empirisches Material 
bereitstellen für Vergleiche zwischen 
Herrschaftssystemen, sowohl zwi-
schen den Monarchien der Frühen 
Neuzeit, als auch mit heutigen poli-
tischen Systemen. Den Fluchtpunkt 
unserer Untersuchungen bildet eine 
Geschichte der politischen Kulturen, 
in die sowohl das Handeln der Eliten 
und die Partizipation der Vielen zu 
integrieren ist, ohne dass die Unter-
schiede an Macht und Einfluss nivel-
liert werden.

Summary

The article deals with political cul-
ture in early modern Europe. It 
investigates how princely or mon-

archical governments addressed 
themselves to their subjects, to what 
extent authorities used forms of 
cooperation, and how individuals 
or different societal groups were 
regularly integrated into domainal 
communication. It reveals that sub-
jects in subordinate positions parti-
cipated in the political process either 
through conflict with their lord-
ships or in the form of consensual 
proceedings. Dominion rested on 
some kind of selective cooperation 
between government and individuals 
or certain cohorts of subjects, and 
always on regular cooperation with 
the various unpaid chairmen of the 
communities. These relationships 
permitted considerable chances for 
participation, but even those subjects 
who were involved in permanent 
exchanges of communication or 
cooperation could scarcely claim to 
hold fixed and documented rights to 
participate: they had to rely on prag-
matic habits of participation, which 
were a by-product of the everyday 
business of the practice of dominion. 
The growing significance of written 
norms and the documentation of 
procedures in writing, and the emer-
gence of competing authorities cre-
ated an institutional framework that 
enhanced empowering interactions. 
On the one hand the proceedings 
of the authorities provided channels 
of communication that widened the 
scope of action for subjects, and, to 
some extent, opened the gates for 
their participation. On the other 
hand these empowering interactions 
contributed to the intensification of 
dominion, mainly in the 17th and 18th 
centuries.
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